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Rechnungshof darf Media Quarter Marx 
prüfen 
 
Der Rechnungshof ist für die Prüfung des Media Quarter 
Marx zuständig. Das hat der Verfassungsgerichtshof 
entschieden.  
 
Gibt es Streit darüber, ob ein Unternehmen unter die 
Kontrolle des Rechnungshofes fällt, hat der 
Verfassungsgerichtshof in solchen Fällen die 
Schiedsrichterfunktion. Im Fall Media Quarter Marx kam 
es zu einer solchen Auseinandersetzung. 
 
Vereinfacht gesagt, stellt sich die Sache nun so dar:  
Die „Wirtschaftsagentur Wien“ ist ein Fonds, der von 
Personen verwaltet wird, die mehrheitlich von Organen 
der Stadt Wien bestellt sind. Sie unterliegt daher der 
Rechnungshofkontrolle.  Die Wirtschaftsagentur ist 
Alleingesellschafter der „ZIT – Technologieagentur Wien“. 
Die ZIT unterliegt daher ebenfalls der 
Rechnungshofkontrolle.  Über die Wirtschaftsagentur und 
die ZIT kann die Stadt Wien schließlich  – aufgrund 
rechtlicher Verflechtungen – einen dermaßen 
bedeutenden Einfluss auf die Media Quarter Marx 
Errichtungs- und Verwertungsgesellschaft ausüben, 
sodass von einer Zuständigkeit des Rechnungshofes zur 
Gebarungsprüfung auch für die Media Quarter Marx 
Errichtungs- und Verwertungsgesellschaft auszugehen ist.  
 
Zahl der Entscheidungen: KR 1/2013, KR 2/2013, KR 3/2013 
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